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Erläuterung der versicherten Sachen 
 
 
 
Vorbemerkung 
Soweit im Versicherungsvertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten 
sämtliche auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen und zu den 
versicherten Positionen gehörenden Sachen in die Versicherung einge-
schlossen. 

Gebäude 
Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neubauten) 
einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur Aufnahme 
von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind. 
Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig vom 
Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten Gebäuden 
unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht unterkellerten 
Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschossfußboden reicht. 
Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die zwischen 
der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche des oberirdischen 
Geschosses liegen. 

Zur Position Gebäude gehören auch: 
Baustoffe und Bauteile, 

 die für den Bestand und die Herstellung eines Gebäudes eingefügt oder 
für den Einbau in ein Gebäude bestimmt sind: 

Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 

Blitzableiter 

Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen 

Einrichtungen und Einbauten, die 
 nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude verbunden und 

somit als dessen Bestandteil anzusehen sind und 
 dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und 
 im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, z. B. 

 Aufzugschächte, einschließlich Türen 
 Einbauschränke 
 Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen 
 Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der gesundheitlichen 

Anlagen sowie der dazugehörigen Warmwasserbereitungsanlagen, 
Pumpen und dgl. 

 Klimatisierung 
 Kühltürme 
 Personenaufzüge 
 Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc. (siehe 

jedoch Zubehör) 
 Raumbelüftungsanlagen 
 Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, 

Brennstoffbehälter, Kessel-, Pumpen und dgl. Anlagen 
 Sanitäranlagen, z. B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, WC 
 Silos 
 Speiseaufzüge 

Gehsteigbefestigungen (nur soweit besonders vereinbart) 
Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
Grünanlagen (nur soweit besonders vereinbart) 
Hofbefestigungen (nur soweit besonders vereinbart) 
Kaimauern 
Kühltürme 
Leitungen – elektrische –, unter Putz verlegt 
Rampen 
Schornsteine 
Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
Verbindungsbrücken 
Vordächer 
Wasserhochbehälter 
Werkstraßen (nur soweit besonders vereinbart) 
Nicht zur Position Gebäude gehören: 
Zu vorübergehenden Zwecken erstellte Baubuden, Traglufthallen, Zelte 
und ähnliches. 

Gebäudezubehör 
sind Sachen, die der Instandhaltung oder Nutzung eines versicherten 
Gebäudes dienen und sich im Gebäude befinden oder außen an dem 
Gebäude angebracht sind. Dies sind z. B.: 

 Brennstoffvorräte für Sammelheizungen; 
 Ersatzteile für Gebäude; 
 Einbauküchen und Badeinrichtungen, soweit der Versicherungsnehmer 

hierfür die Gefahr trägt; 
 die in fremden Eigentum stehenden Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und 

Wärmezähler. 

Besonderheiten: 
In der Leitungswasserversicherung sind Sprinkler- oder Berieselungs-
anlagen bei der Versicherung von Gebäuden gegen Frostschäden 
mitversichert. 

In der Sturmversicherung sind 
 Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerisch bearbeitete Scheiben, 

Kirchenfenster, Mehrscheiben-Isolierverglasungen, Sicherheitsglasschei-
ben, Blei- und Messingverglasungen, Glasbausteine, Profilbaugläser, 
Dachverglasungen sowie alle Glas- und Kunststoffscheiben von mehr als 
vier Quadratmetern Einzelgröße, ferner die Rahmen und Profile aller 
genannten Verglasungen und der Kunststoffscheiben nur dann 
mitversichert, wenn das ausdrücklich vereinbart wird; 

 an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen, 
Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder, Transparente, Überdachungen, 
Schutz- und Trennwände, elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und 
Einfriedungen im Rahmen der Zusätzlichen Einschlüsse und 
Entschädigungsgrenzen – Pauschaldeklaration – versichert. 

In der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung sind sonstige 
Grundstücksbestandteile nur im Rahmen der Pos. 3 der Zusätzlichen 
Einschlüsse und Entschädigungsgrenzen – Pauschaldeklaration – versichert. 

Betriebseinrichtungen/Inventar 
sind in der Gebäudeversicherung nicht versichert. Sie müssen gesondert 
versichert werden. Solche Betriebseinrichtungen sind z. B.: 

 Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen 
 Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten 
 Bedienungsbühnen 
 Behälter 
 Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind 
 Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen (siehe jedoch Besonder-

heiten) 
 Brandmeldeanlagen, die Betriebszwecken dienen 
 Container 
 Dampfkraftanlagen 
 Datenübertragungs- und -verarbeitungsanlagen 
 Energieanlagen 
 Ersatzteile, die Betriebszwecken dienen 
 Fernsehanlagen 
 Fernsprechanlagen und Fernkopieranlagen 
 Firmenschilder 
 Förderanlagen 
 Gaserzeugungsanlagen 
 Gleisanlagen 
 Kälteanlagen 
 Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Wasserver-

sorgung von Betriebseinrichtungen dienen 
 Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen 
 Kräne 
 Lagereinrichtungen und Lagerhilfen 
 Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen (z. B. Steh- oder  

Tischlampen) 
 Lastenaufzüge 
 Leitungen – elektrische soweit nicht unter Putz verlegt und Betriebs-

zwecken  dienend 
 Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen 
 Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl. 
 Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen 
 Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen 
 Rufanlagen 
 Rundfunkanlagen 
 Transformatoren 
 Transporthilfen 
 Trocknungsanlagen 
 Uhrenanlagen 
 Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung die-

nend 
 Wasserkraftanlagen 
 Werbeanlagen 
 Werkschutzeinrichtungen 
 Zwischenwände – versetzbare – z. B. Funktionswände 

 





AFB 87 9.0_ARAG Inventar-Schutz – Dt. Chorverband  (09.2008)  1 

Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 2 Versicherte Sachen 
§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 
§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 
§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung und Nichtzahlung 
§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 
§ 12 Entschädigungsgrenzen 
§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 
§ 17 Repräsentanten 
§ 18  Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 
§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 23 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 
§ 24 Gerichtsstand 
§ 25 Anzuwendendes Recht 

Allgemein gültige Klauseln zu den AFB 87 

3165 Versicherung von Terrorschäden 
3301 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

Allgemein gültige Klauseln mit bedingungsübergreifender Bedeutung 

1404 Abhängige Außenversicherung 
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

 1.  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
 

a) Brand, 
 

b) Blitzschlag, 
 

c) Explosion, 
 

d) Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, 
 

e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereignisse 
 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
 
2.  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 

hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
 
3.  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
 
4. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 

verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behäl-
ters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem Behäl-
ter entstehender Schaden auch dann zu ersetzen, wenn seine Wandung nicht zerrissen ist. Schä-
den durch Unterdruck sind nicht versichert. 

 
5.  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
 

a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder 
der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für 
Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird; 

 
b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr 

gemäß Nr. 1 verwirklicht hat; 
 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ih-
nen auftretenden Gasdruck entstehen; 

 
d) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit 

oder ohne Feuererscheinung entstehen (z.B. durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfeh-
ler, wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von 
Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen); 

 
e) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn dass der Blitz unmittelbar auf diese 

Sachen übergegangen ist. 
 
6. Folgeschäden sind durch Nr. 5 a) und 5 c) nicht ausgeschlossen. 
 

Durch Nr. 5 d) und 5 e) sind Folgeschäden nicht ausgeschlossen, soweit sie Folgeschäden von 
Brand- oder Explosionsschäden sind. 

 
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 a) bis 5 d) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, 
dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat. 

 
7. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem nicht auf 

Schäden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch Kriegsereignisse jeder 
Art, innere Unruhen, Terrorakte, Erdbeben oder Kernenergie*)  verursacht werden. 

 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politi-
scher, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

 

§ 2 Versicherte Sachen 

 1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
 

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile; 
 

b) beweglichen Sachen. 
 
 

                                                     
* Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 

und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 



AFB 87 9.0_ARAG Inventar-Schutz – Dt. Chorverband  (09.2008)  3 

2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 

 
3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
 

a) Eigentümer ist; 
 

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schaden-
zeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;  

 
c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

 
 Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungs-

nehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er das Risiko 
trägt. 

 
4. Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 

Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, oder Verwahrung  
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweis-
lich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versi-
cherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

 
5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Ver-

sicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

 
6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, wie z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnet-
platten und sonstige Datenträger; 

 
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, 

für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen; 
 

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen; 
 

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeau-
tomaten, soweit nicht der Einschluss gesondert vereinbart ist. 

 
7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen vereinbart, so sind nur Sa-

chen versichert, die sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versi-
cherungsortes befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert. 

 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beansprucht werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung ge-
mäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
oder des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versiche-
rungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der 
Rückforderung mit Zinsen von 1 Prozent unter dem jeweiligen Basiszins Bürgerlichen Rechts min-
destens jedoch 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

 

§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 

 1. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung 
(auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederher-
stellungskosten von Geschäftsunterlagen. 
 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

 
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte 
einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonsti-
gen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

 
b) Feuerlöschkosten 

 
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung 
für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder ande-
rer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht 
nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu ersetzen sind. Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die 
sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte. 
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c) Bewegungs- und Schutzkosten 
 

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage 
von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das 
Erweitern von Öffnungen. 

 
d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 

 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von 
zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunter-
lagen anfallen. 

 
2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer den Umstän-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 

nach a) entsprechend kürzen. 
 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 
d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 

die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-

cherungsnehmers vorzuschießen. 
 
3. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten wa-
ren. 

 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 

entsprechend kürzen. 
 

§ 4 Versicherungsort 

 1. Versicherungsschutz für bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen. 

 
Unberührt bleibt jedoch § 14 Nr. 1. 

 
2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von 

Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 
 

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nicht versichert. 
 
3. Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art 

sind versichert 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Briefmarken; 
 

d) Münzen und Medaillen; 
 

e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen; 

 
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 

 
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 
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Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung von Juwelier-, Uhrmacher- 
und Bijouteriegeschäften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen. 

 
4. Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) 

gelten nicht als Behältnisse im Sinn von Nr. 3. 
 

Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungs-
summe Bargeld auch in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 25 Euro je Regist-
rierkasse und außerdem auf 250 Euro je Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht andere Beträge 
vereinbart sind. 

 
5. Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer vereinbarten Entschädi-

gungsgrenze ist Bargeld während der Geschäftszeit oder während vereinbarter sonstiger Zeiträu-
me auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versichert. 

 

§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 

 1. Versicherungswert von Gebäuden ist 
 

a) der Neuwert; 
 

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstiger 
Konstruktions- und Planungskosten; 

 
b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftlichen Gebäuden weniger als 50 

Prozent, des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend 
seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet 

oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; gemeiner Wert ist der für den Versiche-
rungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

 
2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung und der Gebrauchs-

gegenstände von Betriebsangehörigen ist 
 

a) der Neuwert; 
 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwerti-
gem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

 
b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt und falls Versicherung nur 

zum Zeitwert vereinbart ist; 
 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-

rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
 

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache o-
der für das Altmaterial. 

 
3. Versicherungswert  
 

Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten 
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

 
4. Versicherungswert von Wertpapieren ist 
 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten No-
tierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

 
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

 
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

 
5. Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas 

anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 c). 

 
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke ferner für ty-
pengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen sowie 
für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht genannten beweglichen Sachen. 
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6.  Umsatzsteuer 
 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen. 

 
7. Versicherungssumme 
 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis 5 entsprechen soll. 

 
b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 

die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnis-
ses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

 
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versi-

cherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
§ 11 Nr. 2 a)). 

 

§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 

1. Anzeigepflicht des 
Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

a) Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen bis zum Vertragsschluss 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

aa)  Vertragsänderung 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 

 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
bb) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 a), kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte. 

 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

 
cc) Kündigung 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 a) leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

 
dd) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur 
Kündigung (1 b) cc)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 
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ee) Anfechtung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. 

 
c) Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) oder zur Kündigung (1 b) cc)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 

 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzei-
gepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

 
d) Rechtsfolgenhinweis 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kündigung (1 b) cc)) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
e) Vertreter des Versicherungsnehmers 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
f)  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kün-
digung (1 b) cc)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 

 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
2. Gefahrerhöhung a) Begriff der Gefahrerhöhung 

 
aa) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

 
bb) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrer-

heblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 

cc) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 
b)  Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

aa) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten. 

 
bb) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Ver-

sicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

 
cc) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-

len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
c) Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
 

aa) Kündigungsrecht des Versicherers 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr.2 b), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 bb) und 2 cc) bekannt, 
kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
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bb) Vertragsänderung 
 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen. 

 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
d) Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 2 c) erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 
e) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

aa) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 b) aa) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
bb) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) bb) und Nr. 2 b) cc) ist der Versicherer für einen Ver-

sicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt aa) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
cc) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 
seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
3. Besondere Gefahrerhöhende 

Umstände 
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere − aber nicht nur − vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z.B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird oder weil Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 
 

§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

1. Sicherheitsvorschriften Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer 
 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige

Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der

Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können; 

 
d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies

besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können. 

 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser
Sachen insgesamt 3.000 € nicht übersteigt. 

 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken. 
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2. sonstige Obliegenheiten Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu er-
füllen hat, sind 
 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 
 
b) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten. 
 

3. Kündigung bei Verletzung einer 
Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift gemäß
Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
 

4. Leistungsfreiheit bei Verletzung 
einer Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 oder eine sonstige Oblie-
genheit nach Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift bzw. einer Obliegenheit ist der

Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 1. Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unver-
züglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen. 

 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 

 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

 
a) Rücktritt der Versicherers bei Zahlungsverzug 

 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist. 

 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

 
b) Leistungsfreiheit des Versicherers 

 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. 

 
2.  Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet. 

 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fäl-
lig wird. 

 
3.  Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 1 a) und Nr. 1 b) zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
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4.  Dauer und Ende des Vertrages 
 

a) Dauer 
 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 

b) Stillschweigende Verlängerung 
 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten o-
der jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versiche-
rungsnehmer gekündigt werden. 

 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugehen. 

 
d) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
5.  Folgeprämie 
 

a) Fälligkeit 
 

aa) Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 
b) Schadenersatz bei Verzug 

 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

 
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Fol-

geprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge
der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen –
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 

 
bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und

ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

 
cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. 

 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
d) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach
der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5 c) bb)) bleibt unberührt. 

 
6.  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

a) Allgemeiner Grundsatz 
 

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu,
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
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bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versiche-
rer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat. 

 
b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten

Interesse 
 

aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 
bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versi-

cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einma-
lige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer ei-
ne angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger

Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

 
dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicher-

te Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
7. Lastschrift 
 

a) Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 

 
b) Änderung des Zahlungsweges 

 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederhol-
tem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 

1. Mehrere Versicherer a) Anzeigepflicht bei mehreren Versicherern 
 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

 
b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. a)) vorsätzlich oder grob fahrlässig,
ist der Versicherer unter den in § 6 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis
von der anderen Versicherung erlangt hat. 
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c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen
die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 
bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag

aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamt-
betrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich da-

durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 

 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
d) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist. 

 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung
der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-

standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. 

 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Her-
absetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

 
2. Überversicherung a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl

der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt. 

 
3. Doppelversicherung Im Falle einer Doppelversicherung gelten die §§ 78 und 79 VVG. 

 

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 
 

2. Zahlung der Entschädigung Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 
 

3. Kenntnis und Verhalten a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. 

 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 
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b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war. 

 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-

trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
 

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

1. Entschädigungsberechnung Der Versicherer ersetzt 
 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 
 
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-

falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versi-
cherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

 
Restwerte werden angerechnet. 
 
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die
Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 
 
c) Für Kosten gemäß § 3 Nr. 1 leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verein-

bart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung
des Schadens. 

 
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

 
2. Unterversicherung a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-

cherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
 

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Ver-
sicherungswert. 

 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge
begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchs-
tens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unter-
versicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt. 

 
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen. 
 
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach §12 sind im Anschluss von a) und b) an-

zuwenden. 
 

3. Versicherung auf Erstes Risiko Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten § 75 VVG und die Bestimmungen über Unter-
versicherung (Nr. 2) nicht. Versicherung auf Erstes Risiko besteht 
 
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 1; 
 
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 
 

4. Neuwertschaden Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a) und Nr. 2 a)) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald
er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschä-
digung verwenden wird, um 
 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist dies

an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt
wird; 

 
b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die zerstört worden oder abhanden gekommen

sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschi-
nen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist; 

 
c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
 

5. Zeitwertschaden Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b), Nr. 2
b) und Nr. 5 festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag ge-
kürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 
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6. Gemeiner Wert Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für
die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 5 Nr. 5 Satz 2) erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)) übersteigt einen
Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 4 b oder 4
c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

7. Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 
 

§ 12 Entschädigungsgrenzen 

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
 
a)  bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
 
b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs. 2 Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich verein-

bart sind. 
 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
 

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
 
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
 
c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-

nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
 
d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-

folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

 
e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
 
f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 

einzureichen; 
 
g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-

chen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis 
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

 
h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu er-

teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Ver-
sicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 
i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 

werden kann; 
 
j) für abhanden gekommene oder zerstörte Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-

verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen; 

 
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 1 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 
 

2. Leistungsfreiheit bei 
Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  

 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
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c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

 

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei. 

 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-

tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt 

des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht. 
 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 

2. Weitere Feststellungen Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-

rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-

ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
3. Feststellung Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

 
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen Sachen sowie deren Ver-

sicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen von § 11 Nr. 5 ist auch der
Zeitwert, in den Fällen von § 11 Nr. 6 auch der gemeine Wert anzugeben; 

 
b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 11 Nr. 1 b); 
 
c) alle sonstigen gemäß § 11 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte der von dem

Schaden betroffenen Sachen; 
 
d) entstandene Kosten, die gemäß § 3 versichert sind. 
 

4. Verfahren nach Feststellung Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
 

5. Kosten Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je
zur Hälfte. 
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6. Obliegenheiten Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 
 

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 

1. Fälligkeit der Entschädigung a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind. 

 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-

sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder 

Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 
 

3. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-

tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

 
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches

(§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 

4. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 
 

5. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
 

6. Verjährung Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjäh-
rung liegt. 
 

§ 17 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
lassen. 
 

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies
dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor

die volle bedingungsgemäße Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß
§ 11 Nr. 5 oder Nr. 6 vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte
Entschädigung zurückzuzahlen. 

 
3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-

dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
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Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

 
4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-

dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den
Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleiste-
ten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

 
5.  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Mög-

lichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 
 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versiche-
rungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte.
Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

 
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so

hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm
mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

 
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Ent-

schädigung gemäß § 11 Nr. 1 b) auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2
bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

 
8. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7

entsprechend. 
 

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 

2. Kündigung durch Versicherungsneh-
mer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam. 
 

§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 

1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
 

3. Nichtanzeige der Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 
 

§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärung des 
Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend 
 
 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-

verhältnisses. 
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2. Erklärung des Versicherers Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 

3. Zahlung an den 
Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. 
 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte. 
 

§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.  
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von 
Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 

§ 23 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 

1. Rechtsverhältnisse nach 
Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rech-
te und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwer-

bers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 
 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon

Kenntnis erlangt. 
 

 

2. Kündigungsrechte 

 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer

Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der

laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 
 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 
 

3. Anzeigepflichten a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen. 

 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-

cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem

Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat. 

 

§ 24 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder 
Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 
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2. Klagen gegen Versicherungsnehmer Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 
 

§ 25 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Allgemein gültige Klauseln zu den AFB 87 
 
 
 Neben den Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) liegen dem Vertrag ebenfalls

die im folgenden aufgeführten Klauseln zugrunde: 
 

3165 Versicherung von Terrorschäden 

 1. Abweichend von § 1 Nr. 7 AFB 87 leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch 

 
a) Brand, Explosion 

 
b) Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen oder Flugkörpern sowie Fahrzeugen aller Art, ihrer Tei-

le oder Ladung, 
 

c) sonstige böswillige Beschädigungen, 
 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen und soweit die genannten Gefahren
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sind. 

 
2. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind nicht versichert: 
 

Schäden durch 
 

a) Kriegsereignisse jeder Art, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand; 

 
b) Plünderung; 

 
c) Verfügung von hoher Hand; 

 
d) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 

 
e) Kontamination (Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung

von versicherten Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer und/oder biologischer
Substanzen). 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor Schadeneintritt vom Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten innerhalb der Bundes-
republik Deutschland betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchführung von
technischen Verfahren gelagert oder verwendet werden (einschließlich betriebsbedingter Zwi-
schenlagerung oder Auslieferung). 

 
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schadeneintritt Bestandteil eines versicherten
Gebäudes oder eines Gebäudes von Dritten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland waren. 

 
3. Schäden an Daten (maschinenlesbare Informationen) sind nur versichert, wenn die Zerstörung, Be-

schädigung oder Veränderung der Daten durch eine Sachbeschädigung gemäß Nr. 1 an dem Daten-
träger verursacht wurde, auf dem sie gespeichert sind. 

 
4. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Verände-

rung oder Verlust versicherter Daten oder Programme durch Programme oder Dateien mit Schaden-
funktion wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde. 

 
5. Die Entschädigung für Terrorschäden ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, insgesamt auf

die Versicherungssumme, maximal auf 2.500.000 Euro begrenzt; maßgebend ist der niedrigere Be-
trag. Die Entschädigung für Schäden an Daten gemäß Nr. 3 erfolgt ausschließlich im Rahmen der für
Kosten gemäß § 3 Nr. 3 d) AFB 87 vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

 

3301 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

 1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversi-
cherung (AFB 87) ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kos-
ten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination
durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um 

 
a) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 
 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern
oder zu vernichten; 

 
c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wie-

derherzustellen. 
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2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 
 

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfal-
les erlassen wurden; 

 
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden

ist; 
 

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versi-
cherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt
gemeldet wurden. 

 
3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden

nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderli-
chen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den
Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. 

 
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

 
4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-

tungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht
ersetzt. 

 
5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 
 
6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres

eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung. 
 
7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um

einen Selbstbehalt in Höhe von 20 % je Schaden gekürzt. 
 
8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 3 Nr. 1 a) AFB 87. 

 

  

 





AERB 87 8.0_ ARAG Inventar-Schutz – Dt. Chorverband  (09.2008) 1 

Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl und Raub-Versicherung (AERB 87) 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 2 Versicherte Sachen 
§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 
§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 
§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung und Nichtzahlung 
§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 
§ 12 Entschädigungsgrenzen 
§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 
§ 17 Repräsentanten 
§ 18  Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 
§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 23 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 
§ 24 Gerichtsstand 
§ 25 Anzuwendendes Recht 

Allgemein gültige Klauseln mit bedingungsübergreifender Bedeutung 

1404 Abhängige Außenversicherung
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
 

a) Einbruchdiebstahl, 
 

b) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks, 
 

c) Raub auf Transportwegen, 
 

d) Vandalismus nach einem Einbruch 
 

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden. 
 

Jede der in a) bis d) genannten Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist, Vandalismus 
nach einem Einbruch jedoch nur in Verbindung mit Einbruchdiebstahl. 

 
2. Einbruchdiebstahl 
 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfer-
tigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wor-
den ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; 

 
der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 
versicherte Sachen abhanden gekommen sind; 

 
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere 

Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind; 

 
c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das 

Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 
 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und ei-
nes der Mittel gemäß Nr. 3 a) oder 3 b) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes 
zu erhalten; 

 
e) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt oder dort ein Behältnis 

mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des Versiche-
rungsortes durch Raub an sich gebracht hatte; werden jedoch Sachen entwendet, die gegen 
Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 4 ver-
sichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des 
Behältnisses erlangt hat durch 

 
aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Si-

cherheit wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versichert sind; 
 

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei 
Schlösser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes ver-
wahrt werden; 

 
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes vonein-
ander getrennt verwahrt werden; 

 
cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; 

 
bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen gemäß § 4 Nr. 4 mit einem Schlüssel-
schloss und einem Kombinationsschloss steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn 
der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines 
der Mittel gemäß Nr. 3 a) oder 3 b) anwendet, um sich die Öffnung des Kombinations-
schlosses zu ermöglichen; 

 
f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt, die er – auch außerhalb 

des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt dass weder 
der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsaminhaber den Diebstahl der Schlüssel durch 
fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte. 

 
3.  Raub liegt vor, wenn 
 

a) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherten Sachen auszuschalten; Gewalt liegt 
nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes ent-
wendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

 
b) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt 

oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb 
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desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt 
werden soll; 

 
c) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenom-

men werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Un-
falls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht 
oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

 
Einem Arbeitnehmer stehen volljährige Familienangehörige des Versicherungsnehmers 
gleich, denen dieser die Obhut über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. 
Das gleiche gilt für Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der als 
Versicherungsort vereinbarten Räumen beauftragt sind. 

 
4.  Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 3: 
 

a) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den Trans-
port durchführen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen 
durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst 

 
b) Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 

selbst, müssen älter als 18 und jünger als 65 Jahre sowie im Vollbesitz körperlicher geistiger 
Kräfte sein. Im übrigen gilt § 12 Nr. 3 und Nr. 4. 

 
c) In den Fällen von Nr. 3 b) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 

verübt werden soll. 
 
5.  Sind Schäden durch Raub auf Transportwegen versichert, so leistet der Versicherer, wenn der Ver-

sicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mitwirkt, Entschädigung 
bis zu 15.000 Euro je Versicherungsfall auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den 
Transport ausführenden Person entstehen 

 
a) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen; 

 
b) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen; 

 
c) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befin-

den; 
 

d) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu 
betreuen. 

 
6.  Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) 

bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört 
oder beschädigt. 

 
7. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden an 

versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die verursacht werden 
 

a) durch vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers, es sei denn, 
dass die Tat nur außerhalb des Versicherungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet und be-
gangen worden ist, zu der die als Versicherungsort vereinbarten Räume für diese Arbeitneh-
mer geschlossen waren; 

 
b) durch Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von 

Transporten gleichzeitig unterwegs ist oder wenn der Schaden durch vorsätzliche Handlung 
einer der mit dem Transport beauftragten Person entstanden ist; 

 
c) durch Brand, Explosion oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser, auch wenn 

diese Schäden infolge eines Einbruchdiebstahls oder Raubes entstehen; für Schäden gemäß 
Nr. 5d gilt dieser Ausschluss nicht; 

 
d) durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie1). 

 

§ 2 Versicherte Sachen 

 1.  Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen. 
 
2.  Die Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
 

a) Eigentümer ist; 
 

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schaden-
zeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war; 

 
c) sie sicherungshalber übereignet hat. 
 
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als 
Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er das Risiko trägt. 

                                                     
1 Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 

und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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3.  Über Nr. 2 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder 
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, 
insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen nicht versichert zu 
werden brauchen. 

 
4. Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Ver-

sicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 3 ist  jedoch für die Höhe des Versicherungswertes, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

 
5. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder,  Magnet-
platten und sonstige Datenträger; 

 
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, 

für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen; 
 

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen; 
 

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeau-
tomaten, soweit nicht der Einschluss besonders vereinbart ist; 

 
g) verschlossene Registrierkassen sowie Rückgeldgeber, solange der Geldbehälter nicht ent-

nommen ist. 
 
6.  Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen vereinbart, so sind nur Sa-

chen versichert, die sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versi-
cherungsortes befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert. Entschä-
digung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 16 
Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder des 
versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsver-
trag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rück-
forderung mit Zinsen von 1 Prozent unter dem jeweiligen Basiszins Bürgerlichen Rechts, mindes-
tens jedoch 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

 

§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 

 1. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung 
(auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederher-
stellungskosten von Geschäftsunterlagen. 
 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

 
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte 
einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonsti-
gen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

 
b) Bewegungs- und Schutzkosten 

 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage 
von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das 
Erweitern von Öffnungen. 

 
c) für die Beseitigung von Schäden, die durch einen Versicherungsfall oder durch den Versuch 

einer Tat gemäß §1 Nr. 1 a), 1 b) oder 1 d) entstanden sind 
 

aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen 
Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern der als Versicherungsort verein-
barten Räume (Gebäudeschäden); 

 
bb) an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherung-

sortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und in dessen 
unmittelbarer Umgebung; 

 
d) für Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räumen, wenn 

Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall oder durch eine außerhalb des Versi-
cherungsortes begangene Tat gemäß § 1 Nr. 1 a) bis 1 c) abhanden gekommen sind; dies gilt 
nicht für Türen von Tresorräumen; 
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e) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von 
zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunter-
lagen anfallen. 

 
2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer den Umstän-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 

nach a) entsprechend kürzen. 
 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 
d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 

die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-

cherungsnehmers vorzuschießen. 
 
3. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten wa-
ren. 

 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 

entsprechend kürzen. 
 

§ 4 Versicherungsort 

 1.  Versicherungsschutz besteht nur, wenn versicherte Sachen abhanden gekommen, beschädigt o-
der zerstört worden  sind, solange sie sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, und wenn 
alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls (§ 1 Nr. 2), eines Raubes (§ 1 Nr. 3 und Nr. 4) oder 
eines Vandalismus nach einem Einbruch (§ 1 Nr. 6) innerhalb des Versicherungsortes – bei mehre-
ren Versicherungsorten innerhalb desselben Versicherungsortes – verwirklicht worden sind. Bei 
Raub auf Transportwegen ist der Ort maßgebend, an dem die transportierten Sachen sich bei Be-
ginn der Tat befunden haben. 

 
Nicht versichert sind Sachen, die an den Orten der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen 
des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versi-
cherungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen worden ist. 

 
2.  Versicherungsort für Schäden durch Einbruchdiebstahl (§ 1 Nr. 1a)) oder Vandalismus nach einem 

Einbruch (§ 1 Nr. 1 d)) sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Räume eines Gebäudes. 
 

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nicht versichert. 
 
3.  Nur in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicherheit auch gegen Wegnahme des Behältnis-

ses gewähren, oder in Tresorräumen sind versichert 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Briefmarken; 
 

d) Münzen und Medaillen; 
 

e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen; 

 
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 

 
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 

 
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung von Juwelier-, Uhrmacher- 
und Bijouteriegeschäften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen. 

 
4.  Wenn dies vereinbart ist, sind über Nr. 3 hinaus zusätzliche Sicherheitsmerkmale für das Behältnis 

oder den Tresorraum erforderlich. 
 



6 AERB 87 8.0_ARAG Inventar-Schutz – Dt. Chorverband  (09.2008) 

5.  Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) 
gelten nicht als Behältnisse im Sinn von Nr. 3. 

 
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungs-
summe Bargeld auch in Registrierkassen versichert, solange diese geöffnet sind. Die Entschädi-
gung ist auf 25 Euro je Registrierkasse und außerdem auf 250 Euro je Versicherungsfall begrenzt, 
soweit nicht andere Beträge vereinbart sind. 

 
6.  Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks (§ 1 Nr. 1b)) 

ist über die in dem Versicherungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten Räume hinaus das ge-
samte Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, soweit es allseitig umfriedet ist. 

 
7.  Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Transportwegen (§ 1 Nr. 1c)) ist, soweit nicht etwas 

anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland. Der Transportweg beginnt mit der Über-
nahme versicherter Sachen für einen unmittelbar anschließenden Transport und endet an der Ab-
lieferungsstelle mit der Übergabe. 

 

§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 

 1. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung und der Gebrauchs-
gegenstände von Betriebsangehörigen ist 

 
a) der Neuwert; 

 
Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwerti-
gem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

 
b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur 

zum Zeitwert vereinbart ist; 
 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-

rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; gemeiner Wert ist der für den Versicherungs-
nehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

 
2.  Versicherungswert 
 

Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten 
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

 
3.  Versicherungswert von Wertpapieren ist 
 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten No-
tierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

 
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

 
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

 
4. Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, 

ferner von typengebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvor-
richtungen sowie aller sonstigen Sachen ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entwe-
der der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine 
Wert gemäß Nr. 1 c). 

 
5.  Umsatzsteuer 
 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen. 

 
6. Versicherungssumme 
 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis 5 entsprechen soll. 

 
b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 

die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnis-
ses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

 
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versi-

cherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
§ 11 Nr. 2a)). 
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§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 

1. Anzeigepflicht des 
Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsabschluss 

a) Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen bis zum Vertragsschluss 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

aa) Vertragsänderung 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 

 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
bb) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1a), kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte. 

 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

 
cc) Kündigung 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1a) leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

 
dd) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur 
Kündigung (1 b) cc)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

 
ee) Anfechtung 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. 

 
c) Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) oder zur Kündigung (1 b) cc)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 

 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzei-
gepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

 
d) Rechtsfolgenhinweis 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kündigung (1 b) cc)) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
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e) Vertreter des Versicherungsnehmers 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
f) Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kün-
digung (1 b) cc)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 

 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
2. Gefahrerhöhung a) Begriff der Gefahrerhöhung 

 
aa) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

 
bb) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrer-

heblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 

cc) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 
b) Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

aa) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten. 

 
bb) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Ver-

sicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

 
cc) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-

len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
c) Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
 

aa) Kündigungsrecht des Versicherers 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr.2 b), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. 

 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 bb) und 2 cc) bekannt, 
kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 
bb) Vertragsänderung 

 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen. 

 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
d) Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 2 c) erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden  
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
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e) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

aa) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 b) aa) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
bb) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) bb) und Nr. 2 b) cc) ist der Versicherer für einen Ver-

sicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt aa) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
cc) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 
seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
3. Besondere Gefahrerhöhende 

Umstände 
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere − aber nicht nur − vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z.B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird oder  weil Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 
 

§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

1. Sicherheitsvorschriften Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer 
 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige

Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der

Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können; 

 
d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies

besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können. 

 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser
Sachen insgesamt 3.000 € nicht übersteigt. 

 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken. 

2. sonstige Obliegenheiten Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu er-
füllen hat, sind 
 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-

ten; 
 
b) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten 

aa) die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versicherungsortes stets ordnungsgemäß ver-
schlossen zu halten; 

 
bb) alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll

gebrauchsfähig zu halten und zu betätigen; ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherung-
sortes, so gelten diese Vorschriften nur für die Öffnungen und Sicherungen der davon betroffe-
nen Räume. 

 
3. Kündigung bei Verletzung einer 

Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift gemäß
Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
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4. Leistungsfreiheit bei Verletzung 
einer Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 oder eine sonstige Oblie-
genheit nach Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift bzw. einer Obliegenheit ist der Versi-

cherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 1.  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unver-
züglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen. 

 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 

 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

 
a) Rücktritt der Versicherers bei Zahlungsverzug 

 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist. 

 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

 
b) Leistungsfreiheit des Versicherers 

 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. 

 
2.  Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet. 

 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fäl-
lig wird. 

 
3.  Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 1a) und Nr. 1b) zu dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 
4.  Dauer und Ende des Vertrages 
 

a) Dauer 
 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 

b) Stillschweigende Verlängerung 
 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten o-
der jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versiche-
rungsnehmer gekündigt werden. 
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Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugehen. 

 
d) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
5.  Folgeprämie 
 

a) Fälligkeit  
 

aa) Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 
b) Schadenersatz bei Verzug 

 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

 
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Fol-

geprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge
der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen –
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 

 
bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und

ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

 
cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. 

 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
d) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach
der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5 c) bb)) bleibt unberührt. 

 
6.  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

a) Allgemeiner Grundsatz 
 

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu,
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versiche-

rer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat. 

 
b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten

Interesse 
 

aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
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nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
 

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versi-
cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einma-
lige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer ei-
ne angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger

Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

 
dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicher-

te Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder  wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
7. Lastschrift 
 

a) Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 

 
b) Änderung des Zahlungsweges 

 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederhol-
tem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 

1. Mehrere Versicherer a) Anzeigepflicht bei mehreren Versicherern 
 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

 
b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. a)) vorsätzlich oder grob fahrlässig,
ist der Versicherer unter den in § 6 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis
von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen
die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 
bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag

aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
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Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamt-
betrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich da-

durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 

 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
d) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist. 

 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung
der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-

standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. 

 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Her-
absetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

 
2. Überversicherung a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl

der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt. 

 
3. Doppelversicherung Im Falle einer Doppelversicherung gelten die §§ 78 und 79 VVG. 

 

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 
 

2. Zahlung der Entschädigung Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 
 

3. Kenntnis und Verhalten a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. 

 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-

schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war. 

 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-

trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
 

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

1. Entschädigungsberechnung Der Versicherer ersetzt 
 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 
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b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versi-
cherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

 
Restwerte werden angerechnet. 
 
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die
Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 
 
c) Für Kosten gemäß § 3 Nr. 1 leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verein-

bart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung
des Schadens. 

 
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

 
2. Unterversicherung a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-

cherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
 

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Ver-
sicherungswert. 

 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge
begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchs-
tens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unter-
versicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt. 

 
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen. 
 
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach § 12 sind im Anschluss von a) und b) an-

zuwenden. 
 

3. Versicherung auf Erstes Risiko Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten § 75 VVG und die Bestimmungen über Unter-
versicherung (Nr. 2) nicht. Versicherung auf Erstes Risiko besteht 
 
a)  für Schäden durch Raub (§ 1 Nr. 3 bis Nr. 5); 
 
b)  für Kosten gemäß § 3 Nr. 1; 
 
c)  soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 
 

4. Neuwertschaden Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a)) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, einen Anspruch nur soweit und sobald er innerhalb
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung ver-
wenden wird, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder um
die beschädigten Sachen wiederherzustellen. 
 
Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von
Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist. 
 

5. Zeitwertschaden Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b und Nr.
4 festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um
den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht würde. 
 

6. Gemeiner Wert Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für
die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 5 Nr. 4) erwirbt der Versiche-
rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 1 c)) übersteigt, einen An-
spruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 Abs. 1 er-
füllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 
 

7. Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 
 

§ 12 Entschädigungsgrenzen 

 1. Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
 

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
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b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in §§ 1 Nr. 5, 4 Nr. 5 Abs. 2 Satz 2, 12 Nr. 3 und 4 vorge-
sehen oder zusätzlich vereinbart sind. 

 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 
2.  Für Schäden, die – insbesondere an Schaufensterinhalt – durch Einbruchdiebstahl verursacht wer-

den, ohne dass der Täter das Gebäude betritt, ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt. 

 
3.  Für Schäden durch Raub auf Transportwegen (§ 1 Nr. 1 c)) leistet, soweit nicht etwas anderes ver-

einbart ist, der Versicherer Entschädigung 
 

a) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei männliche Personen durchge-
führt wurde; 

 
b) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei männliche Personen und mit

Kraftwagen durchgeführt wurde; 
 

c) über 150.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei männliche Personen und mit
Kraftwagen durchgeführt wurde; 

 
d) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei männliche Personen mit

Kraftwagen und außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter besonderen, mit dem Versi-
cherer vorher für den Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvor-
kehrungen durchgeführt wurde. 

 
4.  Soweit Nr. 3 Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam

dieser Personen an den versicherten Sachen bestehen. Gewahrsam haben nur Personen, die sich
unmittelbar bei den Sachen befinden. 

 
Soweit Nr. 3 Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den Transport durch-
führende Person. Jedoch müssen in seiner Person die Voraussetzungen gemäß § 1 Nr. 4 b) vorliegen. 

 
Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem
Kraftwagen befinden. 

 

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 

a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
 

b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

 
c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder te-

lefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
 

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

 
e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

 
f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sa-

chen einzureichen; 
 

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

 
h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu 

erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 
i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu-

gemutet werden kann; 
 

j) für abhanden gekommene oder zerstörte Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
sperren zu lassen; 

 
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 1 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 
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2. Leistungsfreiheit bei 
Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  

 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-

oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

 

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei. 

 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-

tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt 

des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht. 
 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 

2. Weitere Feststellungen Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-

rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-

ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
3. Feststellung Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

 
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen Sachen sowie deren Ver-

sicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen von § 11 Nr. 5 ist auch der
Zeitwert, in den Fällen von § 11 Nr. 6 auch der gemeine Wert anzugeben; 

 
b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 11 Nr. 1 b); 
 
c) alle sonstigen gemäß § 11 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte der von dem

Schaden betroffenen Sachen; 
 
d) entstandene Kosten, die gemäß § 3 versichert sind. 
 

4. Verfahren nach Feststellung Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
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der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
 

5. Kosten Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je
zur Hälfte. 
 

6. Obliegenheiten Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 
 

§ 16 Zahlung der Entschädigung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 

1. Fälligkeit der Entschädigung a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind. 

 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-

sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder 

Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 
 

3. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-

tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

 
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches

(§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 

4. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 
 

5. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
 

6. Verjährung Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjäh-
rung liegt. 
 

§ 17 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
lassen. 
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§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 1.  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies
dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
2.  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die

volle bedingungsgemäße Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf
die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß § 11 Nr. 5 oder Nr. 6 vorläu-
fig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte Entschädigung zurückzuzahlen. 

3.  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

 
4.  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-

dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den
Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleiste-
ten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

 
5.  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Mög-

lichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 
 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versiche-
rungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte.
Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

 
6.  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so

hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm
mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

 
7.  Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Ent-

schädigung gemäß § 11 Nr. 1 b) auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2
bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

 
8. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7

entsprechend. 
 

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 

2. Kündigung durch Versicherungsneh-
mer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 

§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 

1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
 

3. Nichtanzeige der Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 
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§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärung des 
Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend 
 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-

verhältnisses. 
 

2. Erklärung des Versicherers Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 

3. Zahlung an den 
Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. 
 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte. 
 

§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von 
Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 

§ 23 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 

1. Rechtsverhältnisse nach 
Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rech-
te und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwer-

bers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 
 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon

Kenntnis erlangt. 
 

2. Kündigungsrechte a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der

laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 
 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 
 

3. Anzeigepflichten a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen. 

 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-

cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
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c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat. 

 

§ 24 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder 
Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 
 

§ 25 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 87) 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 2 Versicherte Sachen 
§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 
§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 
§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung und Nichtzahlung 
§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 
§ 12 Entschädigungsgrenzen 
§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 
§ 17 Repräsentanten 
§ 18  Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 
§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
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Allgemein gültige Klauseln mit bedingungsübergreifender Bedeutung 

1404 Abhängige Außenversicherung
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Leitungswasser zerstört 
oder beschädigt werden.  

 
2. Leitungswasser im Sinn dieser Bedingungen ist Wasser, das 
 

a)  aus den fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, 
 

b)  aus den sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der Wasserversor-
gung,  

 
c) aus den Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung bestimmungswidrig ausgetreten ist.  

 
3. Die Versicherung von Gebäuden umfasst auch  
 

a) innerhalb des versicherten Gebäudes 
 

aa) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversor-
gung oder an Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung; 

 
bb) Frostschäden an Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasserhähnen, Ge-

ruchsverschlüssen, Wassermessern, Heizkörpern, Heizkesseln oder Boilern oder an ver-
gleichbaren Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung oder an Sprinkler- oder Berie-
selungsanlagen; 

 
b) außerhalb des versicherten Gebäudes Frost- und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-

rohren der Wasserversorgung oder an Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung, soweit 
 

aa) die Rohre der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen und 
 

bb) die Rohre sich innerhalb des Grundstücks befinden, auf dem das versicherte Gebäude 
steht, und außerdem 

 
cc) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungsunternehmen zu tragen sind. 

 
4.  Der Versicherer leistet ferner Entschädigung für versicherte Sachen, die infolge eines Versiche-

rungsfalles nach Nr. 1 bis Nr. 3 
 

a) abhanden kommen oder 
 

b) durch Niederreißen oder Ausräumen zerstört oder beschädigt werden. 
 
5.  Von der Versicherung ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch 
 

a) Wasserdampf; 
 

b) Plansch- oder Reinigungswasser; 
 

c)  Wasser aus Sprinklern oder aus Düsen von Berieselungsanlagen; 
 

d) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder Witterungsniederschlag 
oder einen durch diese Ursache hervorgerufenen Rückstau; 

 
e)  Schwamm; 

 
f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (Nr. 2) die Erdsenkung oder den 

Erdrutsch verursacht hat; 
 

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile 
oder seiner Ladung, ferner durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei diesen Ereignis-
sen. 

 
6. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem nicht auf 

Schäden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch Kriegsereignisse jeder 
Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie1) verursacht werden. 

 

§ 2 Versicherte Sachen 

 1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
 

a) Gebäude und sonstige Grundstücksbestandteile; 
 

b) bewegliche Sachen. 
 
 

                                                     
1 Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 

und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne sonstiges Zubehör versichert, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist. 

 
Nicht versichert sind Gebäude, die nicht bezugsfertig sind, und die in diesen Gebäuden befindli-
chen Sachen. 

 
3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
 

a) Eigentümer ist; 
 

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Scha-
denzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war; 

 
c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

 
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungs-
nehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er das Risiko 
trägt. 

 
4.  Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 

Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder 
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, 
insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versiche-
rungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

 
5.  Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Ver-

sicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

 
6.  Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnet-
platten und sonstige Datenträger; 

 
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, 

für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen; 
 

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen; 
 

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeau-
tomaten, soweit nicht der Einschluss besonders vereinbart ist. 

 
7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen vereinbart, so sind nur Sa-

chen versichert, die sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versi-
cherungsortes befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert. 

 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beansprucht werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung ge-
mäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
oder des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versiche-
rungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der 
Rückforderung mit Zinsen von 1 Prozent unter dem jeweiligen Basiszins Bürgerlichen Rechts, min-
destens jedoch 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

 

§ 3 Versicherte Kosten; Aufwendungsersatz 

 1. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung 
(auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederher-
stellungskosten von Geschäftsunterlagen. 

 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

 
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte 
einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonsti-
gen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

 
b) Bewegungs- und Schutzkosten 

 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage 
von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das 
Erweitern von Öffnungen. 
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c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von 
zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunter-
lagen anfallen. 

 
2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer den Umstän-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 

nach a) entsprechend kürzen. 
 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 
d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 

die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-

cherungsnehmers vorzuschießen. 
 
3. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung ei-
nes von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 

 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 

entsprechend kürzen. 
 

§ 4 Versicherungsort 

 1.  Versicherungsschutz für bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen und unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen. 
Unberührt bleibt jedoch § 14 Nr. 1. 

 
2.  Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von 

Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 
 

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nicht versichert. 
 
3.  Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art 

sind versichert 
 

a) Bargeld; 
 

b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

c) Briefmarken; 
 

d) Münzen und Medaillen; 
 

e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen; 

 
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 

 
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 

 
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung von Juwelier-, Uhrmacher- 
und Bijouteriegeschäften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen. 

 
4.  Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) 

gelten nicht als Behältnisse im Sinn von Nr. 3. 
 

Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungs-
summe Bargeld auch in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 25 Euro je Regist-
rierkasse und außerdem auf 250 Euro je Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht andere Beträge 
vereinbart sind. 
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5.  Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze ist Bargeld während der Geschäftszeit oder während vereinbarter sonstiger Zeiträu-
me auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versichert. 

 

§ 5 Versicherungswert und Versicherungssumme 

 1.  Versicherungswert von Gebäuden ist 
 

a) der Neuwert; 
 

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstiger 
Konstruktions- und Planungskosten; 

 
b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftlichen Gebäuden weniger als 50 

Prozent, des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend 
seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet 

oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 

 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude 
oder für das Altmaterial. 

 
2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtungen und der 

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen ist 
 

a) der Neuwert; 
 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwerti-
gem Zustand wieder zu beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

 
b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur 

zum Zeitwert vereinbart ist; 
 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-

rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
 

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache o-
der für das Altmaterial. 

 
3.  Versicherungswert 
 

Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten 
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

 
4. Versicherungswert von Wertpapieren ist 
 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten No-
tierung aller amtliche Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

 
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

 
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

 
5. Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas 

anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 c). 

 
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für ty-
pengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen sowie 
für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht genannten beweglichen Sachen. 

 
6.  Umsatzsteuer 
 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen. 
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7. Versicherungssumme 
 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis 5 entsprechen soll.  

 
b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 

die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnis-
ses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

 
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versi-

cherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
§ 11 Nr. 2 a)). 

 

§ 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 

1. Anzeigepflicht des 
Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsabschluss 

a) Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen bis zum Vertragsschluss 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

aa)  Vertragsänderung 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 

 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
bb) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 a), kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte. 

 
 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

 
cc) Kündigung 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 a) leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

 
dd) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur 
Kündigung (1 b) cc)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

 
ee) Anfechtung 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. 
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c) Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) oder zur Kündigung (1 b) cc)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 

 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzei-
gepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

 
d) Rechtsfolgenhinweis 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kündigung (1 b) cc)) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
e) Vertreter des Versicherungsnehmers 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn  weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
f)  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1 b) aa)), zum Rücktritt (1 b) bb)) und zur Kün-
digung (1 b) cc)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 

 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
2. Gefahrerhöhung a) Begriff der Gefahrerhöhung 

 
aa) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

 
bb) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrer-

heblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 

cc) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor,  wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 
b)  Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

aa) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten. 

 
bb) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Ver-

sicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

 
cc) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-

len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
c) Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
 

aa) Kündigungsrecht des Versicherers 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr.2 b), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. 

 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 bb) und 2 cc) bekannt, 
kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 
bb) Vertragsänderung 

 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
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höhten Gefahr ausschließen. 
 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
d) Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 2 c) erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausge-
übt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden 
hat. 

 
e) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

aa) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 b) aa) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
bb) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) bb) und Nr. 2 b) cc) ist der Versicherer für einen Ver-

sicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt aa) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
cc) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 

den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine sei-
nen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
3. Besondere Gefahrerhöhende 

Umstände 
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere − aber nicht nur − vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z.B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen  wird oder weil Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 
 

§ 7 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

1. Sicherheitsvorschriften Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer 
 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z.B. Betriebsferien) eine genügend häufige

Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der

Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können; 

 
d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies

besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können. 

 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser
Sachen insgesamt 3.000 € nicht übersteigt. 

 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken. 

 
e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm oder mindestens eine verein-

barte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern; 
 
f) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versichten Sachen befinden, insbesondere

wasserführende Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseiti-
gen zu lassen; 
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g) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert
zu halten; 

 
h)  während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig zu kon-

trollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten. 

 
2. sonstige Obliegenheiten Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu er-

füllen hat, sind 
 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 
 
b) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten. 
 

3. Kündigung bei Verletzung einer 
Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift gemäß
Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
 

4. Leistungsfreiheit bei Verletzung 
einer Sicherheitsvorschrift bzw. 
Obliegenheit 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 oder eine sonstige Oblie-
genheit nach Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift bzw. einer Obliegenheit ist der

Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 1.  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unver-
züglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen. 

 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 

 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

 
a) Rücktritt der Versicherers bei Zahlungsverzug 

 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist. 

 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

 
b) Leistungsfreiheit des Versicherers 

 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. 

 
2.  Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet. 

 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fäl-
lig wird. 
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3.  Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 1 a) und Nr. 1 b) zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 
4.  Dauer und Ende des Vertrages 
 

a) Dauer 
 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 

b) Stillschweigende Verlängerung 
 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten o-
der jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versiche-
rungsnehmer gekündigt werden. 

 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugehen. 

 
d) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
5.  Folgeprämie 
 

a) Fälligkeit 
 

aa) Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 
b) Schadenersatz bei Verzug 

 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

 
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Fol-

geprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge
der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen –
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 

 
bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und

ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

 
cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. 

 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
d) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach
der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5 c) bb)) bleibt unberührt. 
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6.  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

a) Allgemeiner Grundsatz 
 

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu,
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versiche-

rer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat. 

 
b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten

Interesse 
 

aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 
bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versi-

cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einma-
lige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer ei-
ne angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger

Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

 
dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicher-

te Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
7. Lastschrift 
 

a) Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 

 
b) Änderung des Zahlungsweges 

 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederhol-
tem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung 

1. Mehrere Versicherer a) Anzeigepflicht bei mehreren Versicherern 
 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
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b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. a) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in § 6 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis
von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen
die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 
bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag

aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamt-
betrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 
cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich da-

durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 

 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
d) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist. 

 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung
der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-

standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. 

 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Her-
absetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

 
2. Überversicherung a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl

der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt. 

 
3. Doppelversicherung Im Falle einer Doppelversicherung gelten die §§ 78 und 79 VVG. 

 

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 
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2. Zahlung der Entschädigung Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 
 

3. Kenntnis und Verhalten a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. 

 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-

schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war. 

 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-

trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
 

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

1. Entschädigungsberechnung Der Versicherer ersetzt 
 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 
 
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-

falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versi-
cherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

 
Restwerte werden angerechnet. 
 
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl
für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberück-
sichtigt. 
 
c) Für Kosten gemäß § 3 Nr. 1 leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verein-

bart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung
des Schadens. 

 
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

 
d) Beträgt der Zeitwert eines gemäß § 5 Nr. 1 a) zum Neuwert versicherten landwirtschaftlichen Ge-

bäudes weniger als 80 Prozent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwerts, so wird, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist, die gemäß Nr. 1 a) oder 1 b) berechnete Entschädigung gekürzt.
Sie beträgt bei einem Zeitwert 

 
aa) unter 80 Prozent bis 75 Prozent des Neuwerts 97,5 Prozent, 

 
bb) unter 75 Prozent bis 70 Prozent des Neuwerts 95 Prozent, 

 
cc) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwerts 92,5 Prozent, 

 
dd) unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwerts 90 Prozent, 
 
ee) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwerts 85 Prozent, 

 
ff) unter 55 Prozent bis 50 Prozent des Neuwerts 80 Prozent des Betrages gemäß Nr. 1 a) oder 1 b). 

 
2. Unterversicherung a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-

cherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
 

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Ver-
sicherungswert. 

 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge
begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchs-
tens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unter-
versicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt. 

 
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen. 
 
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach § 12 sind im Anschluss von a) und b) an-

zuwenden. 
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3. Versicherung auf Erstes Risiko Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten § 75 VVG und die Bestimmungen über Unter-
versicherung (Nr. 2) nicht. Versicherung auf Erstes Risiko besteht 
 
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 1; 
 
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 
 

4. Neuwertschaden Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a) und Nr. 2 a)) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald
er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschä-
digung verwenden wird, um 
 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist dies

an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt
wird; 

 
b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die zerstört worden oder abhanden gekommen

sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschi-
nen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist; 

 
c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
 

5. Zeitwertschaden Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b), Nr. 2
b) und Nr. 5 festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag ge-
kürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 
 

6. Gemeiner Wert Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für
die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 5 Nr. 5 Satz 2) erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)) übersteigt einen
Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 4 b) oder
4 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 
 

7. Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 
 

§ 12 Entschädigungsgrenzen 

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
 
a)  bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
 
b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs. 2 Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich verein-

bart sind. (z. B. für Schäden an Sachen Räumen unter Erdgleiche) Maßgebend ist der niedrigere Be-
trag. 

 

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
 
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
 
c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-

nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
 
d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-

folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

 
e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
 
f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 

einzureichen; 
 
g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-

chen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis 
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

 
h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu er-

teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Ver-
sicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 
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i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann; 

 
j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-

verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen. 

 
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Ob-
liegenheiten gemäß Nr. 1 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
2. Leistungsfreiheit bei 

Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer

von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  

 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-

oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

 

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei. 

 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-

tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt 

des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht. 
 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 

2. Weitere Feststellungen Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-

nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-

ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
3. Feststellung Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

 
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen Sachen sowie deren Ver-

sicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen von § 11 Nr. 5 ist auch der
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Zeitwert, in den Fällen von § 11 Nr. 6 auch der gemeine Wert anzugeben; 
 
b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 11 Nr. 1 b); 
 
c) alle sonstigen gemäß § 11 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte der von dem

Schaden betroffenen Sachen; 
 
d) entstandene Kosten, die gemäß § 3 versichert sind. 
 

4. Verfahren nach Feststellung Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
 

5. Kosten Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je
zur Hälfte. 
 

6. Obliegenheiten Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 
 

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung; Verjährung 

1. Fälligkeit der Entschädigung a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind. 

 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-

sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder 

Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 
 

3. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-

tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-

zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

 
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches

(§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 

4. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 
 

5. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung

von Realgläubigern nicht erfolgte. 
 

6. Verjährung Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
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dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjäh-
rung liegt. 

§ 17 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
lassen. 

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies
dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor

die volle bedingungsgemäße Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß
§ 11 Nr. 5 oder Nr. 6 vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte
Entschädigung zurückzuzahlen. 

 
3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-

dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

 
4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-

dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den
Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleiste-
ten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

 
5.  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Mög-

lichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 
 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versiche-
rungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte.
Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

 
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so

hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm
mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

 
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Ent-

schädigung gemäß § 11 Nr. 1 b) auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2
bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

 
8. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7

entsprechend. 
 

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 

2. Kündigung durch Versicherungsneh-
mer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 

§ 20 Anzeigen; Willenserklärungen 

1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
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2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
 

3. Nichtanzeige der Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung. 
 

§ 21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärung des 
Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend 
 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-

verhältnisses. 
 

2. Erklärung des Versicherers Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 

3. Zahlung an den 
Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. 
 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte. 
 

§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von 
Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 

§ 23 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 

1. Rechtsverhältnisse nach 
Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rech-
te und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwer-

bers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 
 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon

Kenntnis erlangt. 
 

2. Kündigungsrechte a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der

laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 
 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird. 
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c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 
 

3. Anzeigepflichten a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen. 

 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-

cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem

Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat. 

 

§ 24 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder 
Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 
 

§ 25 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Klauseln mit bedingungsübergreifender Bedeutung (KBB) 
 

Allgemein gültige Klauseln mit bedingungsübergreifender Bedeutung für: 
 
– Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87)  
– Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl und Raub-Versicherung (AERB 87) 
– Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 87)  
 
 
 Sofern beantragt liegen dem Vertrag die im folgenden aufgeführten Klauseln zugrunde: 

1404 Abhängige Außenversicherung 

 1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis zu der hierfür vereinbarten besonderen
Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsortes versi-
chert. 

 
2.  In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit gemäß § 1 AERB 87 unbe-

rührt. 
 
3.  In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung abweichend von § 4 Nr. 2 AStB 87 nur, wenn

sich die Sachen in Gebäuden befinden. 
 
4.  Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland. 
 
5.  Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht

aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungs-
nehmer den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf jeden Fall in Vorleistung tre-
ten. 

 
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87, AERB 87,
AWB 87, AStB 87 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht
geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 1 Prozent unter
dem Basiszinssatz Bürgerlichen Rechts mindestens jedoch 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro
Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

 
6.  Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme gemäß Nr. 1 höher als für die Position,

zu der die Außenversicherung vereinbart ist, so gilt § 11 Nr. 3 AFB 87, AERB 87 bzw. § 11 Nr. 4
AWB 87, AStB 87 (Unterversicherung) auch für diese besondere Versicherungssumme. 

 
7.  Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu der die Außenversicherung vereinbart

ist, sind auch die gemäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsortes versicherten Sachen zu berücksich-
tigen, jedoch nur bis zu der dort genannten Entschädigungsgrenze. 

 
8.  Nr. 6 und Nr. 7 sind nicht nebeneinander anzuwenden. Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die

zu der niedrigeren Entschädigung führt. 

 

 

 
 
 

 



 ZEE ARAG Inventar-Schutz – Dt. Chorverband  (09.2008)  

ARAG Inventar-Schutz für Mitgliedsvereine und –verbände 
des Deutschen Chorverbandes e.V. 
 
Zusätzliche Einschlüsse und Entschädigungsgrenzen 
– Pauschaldeklaration – 
 
 
 
 

Entschädigungsgrenzen 

 Die Entschädigung für Sachen gemäß Antrag auf ARAG Inventar-Schutz für Mitgliedsvereine und –
verbände des Deutschen Chorverbandes e.V. ist – sofern keine Erhöhung beantragt wurde –, errechnet
aus der Gesamtversicherungssumme, begrenzt für Schäden in der 
 

Feuer, Einbruchdiebstahl- und Leitungswasserversicherung 

Pos. 1 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, jedoch außerhalb des Grundstücks, auf dem der Versiche-
rungsort liegt (Außenversicherung) 
 

bis zu 5.000 Euro 
 

 
Pos. 2 
 
 
 
 
 
Pos. 3 
 
 
 
 
 

 
Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten und
sonstige Datenträger 
 

bis zu 5.000 Euro 
 
 

Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten, ferner in der Feuer- und Leitungswasserversicherung Ab-
bruchkosten, in der Feuerversicherung auch Feuerlösch- und Dekontaminationskosten 
 

bis zu 5.000 Euro 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  



 
Datenschutzeinwilligungserklärung 

 

 

 

 
Datenschutzeinwilligung 9.2008 
 

 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir  insbesondere zur Einschät-
zung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu 
Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies 
ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 
allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, 
wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das glei-
che gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortli-
chen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung 
dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitin-
tensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwil-
ligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilli-
gungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von 
vorne herein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst 
werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt 
unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es 
steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
ganz oder teilweise zu widerrufen. 

 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezoge-
nen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung ver-
wendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur  
  Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten 
mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG 
Gruppe gehörenden Unternehmen (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden), 
um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können 
(Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Die-
se Datensammlungen enthalten Daten wie z. B. Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, 
Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt 
durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. 
Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Aus-
gleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im 
Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rück-
versicherer weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – eben-
falls entsprechende Daten übermitteln; 

 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der ARAG 
Gruppe, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung 
überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese Dienstleistungsgesell-
schaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
abwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine 
Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht 
verbunden. Die beauftragten Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau 
sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Um-
gang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten; 

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung 
und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis 
durch die Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versiche-
rungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis 
dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Aus-
tausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem 
angefragten Versicherer kommen; eine genaue Funktionsbeschreibung ist 
im Internet auf der Seite des GDV verfügbar und wird Ihnen auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanz-
dienstleistungen durch: 

a) den Versicherer, andere Unternehmen der ARAG Gruppe und den für 
mich zuständigen Vermittler; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden); 
soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaften/Vereinen Vor-
teilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass 
der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft 
besteht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vor-
nimmt. 


